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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1989

Norm

ABGB §183

Rechtssatz

Das im Todeszeitpunkt (1933) des Erblassers sowohl in Mähren (Brünn) als auch in Österreich geltende inhaltsgleiche

Recht gewährte dem Adoptivsohn gleiche Rechte wie einem ehelichen Kind.
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